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trägers aufgenommen und die spätere patienten -
bezogene Archivierung indexiert und zugeordnet
werden. Die Prüfung der einzelnen Vorgänge durch
die private Krankenversicherung (PKV) erfolge wei-
terhin erst in einem späteren Arbeitsschritt unter
Einsicht der archivierten Originalbelege durch den
Sachbearbeiter. Den Zahnärzten entstünden durch
das neue Verfahren nach Wissen des Unternehmens
keine Nachteile und natürlich auch keine zusätz -
lichen Kosten. Im Gegenteil würden die Zahnärzte
mittelbar sogar von dem in der Regel beschleunig-
ten Rückerstattungsverfahren der Patienten profi-
tieren, so das  Unternehmen.
Im „Rechenschaftsbericht der privaten Kranken-
versicherung 2008“, herausgegeben vom Verband
der privaten Krankenversicherung e.V., ist übrigens

nachzulesen (Seite 70f.), dass der PKV-Verband zum
Referentenentwurf einer neuen GOZ die Forderung
erhoben hat, die Bestimmungen über die Rech-
nungslegung so zu ändern, dass die Rechnung für
den Zahnarzt verpflichtend in maschinenlesbarer
Form durch einen zusätzlich zum Klartext auf 
jedem Rechnungsblatt anzubringenden Data-Ma-
trix-Code zu erstellen ist. Hingewiesen wird dort
auf kostengünstigere organisatorische Abläufe bei
der technischen Erfassung der für die Leistungs -
bearbeitung relevanten Daten. Es kann nicht wirk-
lich erstaunen, auf welchen Wegen manche Strö-
mungen Eingang in den Markt finden.
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Gemeinsam mit den beiden Zahntechniker-Innun-
gen Süd- und Nordbayern hat die Bayerische 
Landeszahnärztekammer im Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit gegen die Vorgehens-
weise von Krankenkassen interveniert, die ihren
Versicherten Billig-Zahnersatz aus dem Ausland
empfehlen. An dem Gespräch mit Staatssekretärin
Melanie Huml (CSU) nahmen von Seiten der Kam-
mer Dr. Christian Öttl, Referent Honorierungssys-
teme der BLZK, sowie Susanne Ottmann-Kolbe,
Leiterin der Stabsstelle GOZ, teil.

Zahnärzte und Zahntechniker betrachten die
Zahnersatzempfehlungen der Krankenkassen,
die unter Rechtsaufsicht des Ministeriums stehen,
als unzulässige Einmischung in die ärztliche Be-
handlung. Angesprochen wurden dabei auch der
Qualitätsaspekt sowie die mittelbare Auswirkung
auf Arbeitsplätze in den Labors. So gab Dr. Öttl zu
bedenken, dass die gesetzlichen Bestimmungen
zu Medizinprodukten wie auch zu den Arbeits-
schutzbedingungen für Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in Deutschland besonders streng sind,
während sie vor allem im außereuropäischen

Raum zum Teil gar nicht bekannt sind. Dies be-
trifft unter anderem Legierungen, die in Deutsch-
land vom Markt genommen werden mussten. So
betrachtet, könnte auch der Patientenschutz
durch die Empfehlungen der Krankenkassen ge-
fährdet werden. 
Leider sieht das zuständige Staatsministerium 
in seinem Zuständigkeitsbereich wenig Hand-
lungsmöglichkeiten, erklärte sich jedoch bereit,
konkrete Vorgänge zu prüfen. Wichtig sei auch 
zu wissen, ob ähnliche Sachverhalte in anderen
Bundesländern zutage treten. 
In einer abschließenden Bewertung meinte der
BLZK-Referent Dr. Öttl: „Öffentlich-rechtliche Kör-
perschaften wie die Krankenkassen, die sich selbst
dem Wettbewerb mit ausländischer Konkurrenz
nicht stellen müssen, sollten sich aus dem Be-
handlungsgeschehen in der Zahnarztpraxis he-
raushalten. Wenn Krankenkassenmitarbeiter aus-
ländische Labors aus Kostengründen empfehlen,
sollten sie bei Mängeln auch in Haftung genom-
men werden.“
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